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§ 9 PSA-V Kopf- und Nackenschutz

PSA-V - Verordnung Persodnliche Schutzausrustung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.02.2019

1. (1)Kopf- und Nackenschutz ist personliche Schutzausristung zum Schutz des Kopfes und des Nackens
einschlieBlich des hinteren Halses vor Verletzungen und vor anderen Schadigungen.

2. (2)Arbeitgeber/innen mussen Arbeitnehmer/innen Kopf- oder Nackenschutz zur Verfligung stellen, wenn fir diese
eine oder mehrere der nachfolgenden Gefahren (8 4) bestehen:

1. 1.Mechanische Gefahren durch herabfallende Gegenstande, AnstoBen an Gegenstande, pendelnde,
umfallende oder wegfliegende Gegenstande, Erfasstwerden durch bewegte oder drehende Teile von
Arbeitsmitteln oder sonstige Gegenstande,

2. 2.thermische Gefahren durch Kontakt mit heiRen oder kalten Oberflachen oder Medien (Berihrungswarme,
-kalte), Gasen (Konvektionswarme), Warmestrahlung, Flammenwirkung, Funken oder Spritzer heiRRer
Flussigkeiten,

3. 3.elektrische Gefahren,

4. 4.Gefahren durch Hitze, Kalte, Nasse oder Witterung,

5. 5.Gefahren durch optische oder ionisierende Strahlung.

3. (3)Bei der Auswahl eines bestimmten Kopf- oder Nackenschutzes sind insbesondere vorhandene Besonderheiten
der Trager/innen bezuglich Kopfform oder Folgen von Erkrankungen oder Verletzungen zu berUcksichtigen, die
eine besondere Anpassung des Kopf- oder Nackenschutzes erforderlich machen.

4. (4)Arbeitgeber/innen mussen bei der Benutzung von Kopf- oder Nackenschutz Folgendes gewahrleisten:

1. 1.FUr jede/n gefahrdete/n Arbeitnehmer/in muss ein Kopf- oder Nackenschutz zur alleinigen Benutzung zur
Verflgung stehen.

2. 2.Zubehorteile dirfen nur entsprechend den Herstellerangaben angebracht oder ausgetauscht werden.

3. 3.Auf Kopf- oder Nackenschutz dirfen Anstrichstoffe, Losemittel, Klebemittel oder selbstklebende Etiketten
nur dann aufgebracht werden, wenn die Schutzwirkung nicht beeintrachtigt wird. Dabei sind die
Herstellerangaben zu berucksichtigen.

4. 4.Schutzhelme missen so angepasst oder eingestellt werden, dass ein Herabfallen des Helmes vom Kopf bei
Bewegungen des Tragers/der Tragerin verhindert wird. Erforderlichenfalls sind Schutzhelme mit Kinnriemen
zu verwenden. Das gilt auch fur AnstoRkappen.

In Kraft seit 01.05.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/psa-v/paragraf/4
file:///

	§ 9 PSA-V Kopf- und Nackenschutz
	PSA-V - Verordnung Persönliche Schutzausrüstung


